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Hitzefrei?!?
„36 Grad – Und es wird noch heißer!“ Diese Zeile 
des Refrains aus dem Hit von 2raumwohnung ging 
mir die letzten Tage des Öfteren durch den Kopf. 
Die meisten Kollegen/-innen hatten in den vergan-
genen Wochen nicht nur mit ihren Vorgängen, Per-
sonalknappheit, Termindruck und Reformängsten 
zu kämpfen, sondern auch mit anhaltender Hitze, 
die zwar im Urlaub meist erwünscht ist, während 
der Arbeitszeit aber eher als Nachteil empfunden 
wird. Und prompt und auch zu Recht kamen 
 Anfragen aus der Kollegenschaft. „Früher konnte 
doch der Dienststellenleiter hitzefrei geben?“,  
„Ich fordere eine Klimaanlage!“, „Ich will eine Er-
schwerniszulage!“ so und so ähnlich kamen die 
Forderungen mit der Bitte um Durchsetzung bei 
der Dienststellenleitung.

Heiß und auf Hochtouren 
 laufen politische Prozesse, die 
innerhalb der DPolG unsere 
volle Aufmerksamkeit erfor-
dern. Zahlreiche Gesetzge-
bungsverfahren sind angelau-
fen oder stehen vor der Um- 
setzung. Da gilt es überall dort, 
wo wir noch nicht unsere Vor-
stellungen verwirklicht sehen, 
Argumente nachzuschieben.

Eine Änderung des Polizeige-
setzes schafft die Möglichkeit 
für eine präventivepolizeiliche 
Telekommunikationsüberwa-
chung einschließlich der Befug-
nis, auf verschlüsselte Tele-
kommunikationsinhalte 
mittels Eingriffs in informati-

onstechnische Systeme zuzu-
greifen (Quellen-TKÜ). Ebenso 
eine strafbewehrte präven-
tivpoli zeiliche Rechtsgrundla-
ge, um gegen mutmaßliche 
Gefährder Aufenthaltsvorga-
ben oder Kontaktverbote zu er-
lassen und  deren Einhaltung 
mittels elektronischer Fußfes-
sel zu kontrollieren. Die Vor-
aussetzungen für den Ge-
brauch von Explosivmitteln 
werden festgelegt und eine 
Rechtsgrundlage für den Ein-
satz „intelligenter Videoüber-
wachung“ geschaffen. Abseits 
der Regelungen zur terroristi-
schen Bedrohung erhalten die 
Kommunen die Möglichkeit, 
den Alkoholkonsum an örtli-
chen „Brennpunkten“ zeitlich 
und örtlich begrenzt zu unter-
sagen. Alles gesetzliche Rege-
lungen, die nicht nur unsere 
Zustimmung finden, sondern 

teilweise Forderungen der 
DPolG  erfüllen.

Anders beim Ladenöffnungs-
zeitengesetz mit einer Aufhe-
bung des seit 1. März 2010 
 geltenden nächtlichen Alkohol- 
verkaufsverbots. Diese Rege-
lung lehnen wir ab. Die DPolG 
hat nochmals darauf hingewie-
sen, dass Alkohol im wahrsten 
Sinne ein Brandbeschleuniger 
bei Gewaltdelikten ist. Wer sich 
die Polizeiliche Kriminalstatistik 
2016 für Baden-Württemberg 
anschaut, stellt fest, dass Ge-
walttaten gegen Polizeibeamte 
mit über 4 400 Taten und über 
2 000 verletzten Kolleginnen und 
Kollegen auf einem historischen 
Höchststand angekommen sind. 
In Stuttgart standen 65 Prozent 
der Angreifer unter Alkoholein-
wirkung. Auch bei allen anderen 
geklärten Gewalttaten in Stutt-
gart waren die Täter in 37 Pro-
zent der Fälle alkoholisiert. Fest-
gestellt hat man auch, dass eine 
Häufung der Gewalttaten vor 
allem zwischen 23 Uhr und 5 Uhr 
liegt – also genau in dem Zeit-
raum, der vom Verkaufsverbot 
abgedeckt ist (22 bis 5 Uhr). Wer 
das Verkaufsverbot aufhebt und 
die Verfügbarkeit von Alkohol 
rund um die Uhr ermöglicht, 
trägt für einen zukünftigen An-
stieg dieses negativen Trends 
Mitverantwortung. 

Erfreulicher ist bei den gesetzli-
chen Änderungen, dass es der 
DPolG nach jahrelangem Enga-
gement gelungen ist, eine Erwei-
terung der Freifahrtregelung für 
Polizeibeamtinnen und -beam-
te in Uniform in Zügen der DB 
Fernverkehr AG zu erreichen 

und damit die Beschränkung 
auf bestimmte Zugtypen ent-
fallen ist. Damit hat Baden-
Württemberg nach fast zehn 
Jahren den Anschluss an den 
Bund und die anderen Bundes-
länder gefunden. Dieser Zug 
fährt in die richtige Richtung. 
Auch wenn die DPolG durchaus 
weitere Verbesserungsmög-
lichkeiten sieht. Etwa eine Aus-
weitung auf Kripobeamte, die 
nach unserer Auffassung auch 
ohne Uniform bei einer Bahn-
fahrt zur Sicherheit beitragen. 
Und letztlich nach dem Vorbild 
von Hessen, die Überlegung 
der freien Nutzung aller öffent-
lichen Verkehrsmittel durch 
„alle“ Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst als Bonus, zur At-
traktivitätssteigerung und zu 
einem wirklich nachhaltigen 
Umweltschutz. 

Ich verbleibe mit sonnigen 
Grüßen

Ihr 
Oliver Auras

 < Apropos „Hitzefrei“

Regelungen findet man hier im Arbeitsschutzge-
setz (ArbschG), in der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) sowie in den Arbeitsstätten-Richtlini-
en (ASR) und dort besonders in der Arbeitsstätten-
regel ASR A3.5 Raumtemperatur. Dort ist unter 
 anderem festgelegt, dass eine Lufttemperatur in 

Arbeits- und Sozialräumen von +26 °C nicht über-
schritten werden soll. Bei über 30 °C müssen von 
der Dienststelle wirksame Maßnahmen ergriffen 
 werden, bis 26 °C sollen Maßnahmen ergriffen 
 werden. Ab 35°C ist ein Raum ohne Maßnahmen 
(Hitzearbeit) zum Arbeiten ungeeignet!

 < Oliver Auras
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Landtagsabgeordnete zu Gast beim KV Bereitschaftspolizei Bruchsal

Zentrale Themen – Gewalt in Fußballstadien und 
die Vergütung bei mehrtägigen Einsätzen 
Zu einem Informationsbesuch 
waren die CDU-Landtagsabge-
ordneten Uli Hockenberger 
und Karl Klein am 29. Mai 2017 
zu Gast beim Vorstand der 
DPolG-Bereitschaftspolizei 
Bruchsal.  

Gewalt in Fußballstadien im 
Zusammenhang mit dem Fan-
verhalten bei Fußballspielen 
und der illegale Einsatz von so-
genannten „Polen-Böllern“ war 
ein Schwerpunktthema. Die 
Einsatzkräfte der Bereitschafts-
polizei erleiden vermehrt Knall-
traumen und zum Teil bleiben-
de Gehörschädigungen bei 
Fußballeinsätzen durch rück-
sichtslose Hooligans, wie auch 
jüngst beim 2.-Liga-Spiel des 
KSC gegen Dynamo Dresden. 
Deshalb fordert die DPolG die 
Anschaffung eines entspre-
chend notwendigen Gehör-
schutzes für die eingesetzten 
Beamten/-innen. Durch Kollege 
Marcus Dinger vom Landeskri-
minalamt konnte die Wirkungs-
weise solcher in Deutschland 
nicht zulässigen „Polen-Böller“ 
augenscheinlich dargestellt und 
erläutert werden. Diese werden 
meistens über das Internet ge-
kauft und unterliegen dem 
Sprengstoffgesetz. Sie können, 
je nach Größe, verheerende Fol-
gen nach sich ziehen. Deshalb 
ist der Begriff Böller eigentlich 
nicht mehr zutreffend. Viel-
mehr handelt es sich aufgrund 
der Wirkungsweise und der 
chemischen Zusammenset-
zung um erlaubnispflichtigen 
Sprengstoff. Die Abgeordneten 
Klein und Hockenberger zeig-
ten sich tief beeindruckt und 
stellten gemeinsam fest, dass 
diese Art von Pyrotechnik 
nichts mehr mit herkömmli-
chen Böllern oder Silvesterkra-
chern zu tun hat und schon gar 

nichts in öffentlichen Räumen 
zu suchen hat.

Ein weiteres Schwerpunktthe-
ma war die Vergütung bei 
mehrtägigen Einsätzen, bei de-
nen die Angehörigen geschlos-
sener Einheiten übernachten 
müssen. In solchen Fällen wur-
de die Zeit außerhalb der ei-
gentlichen Einsatzzeiten in der 
Vergangenheit analog der Ab-
rechnung gemäß des Verwal-
tungsabkommens zwischen 
den Ländern mindestens zu ei-
nem Drittel vergütet. Unter be-
sonderen Voraussetzungen, 
wie zum Beispiel extreme Ein-
satzzeiten, schlechte Unter-
bringungsbedingungen et ce-
tera, war das Land oft auch 
bereit, dieses Drittel auf eine 
Vergütung 1:1 aufzustocken. 
Aufgrund einer BVerwG-Ent-
scheidung Anfang 2017, sieht 
man sich im Ländle nicht mehr 
in der Lage, diesen Modus auf-
rechtzuerhalten. Wenn der ver-
antwortliche Polizeiführer 
nicht begründet den Status 
„Bereitschaft“ anordnet, erhal-
ten die Kräfte außerhalb der 
eigentlichen Einsatzzeit keine 
Vergütung. Somit wird an 
 einem vom Dienstherrn be-

stimmten Ort und unter 
fremdbestimmten Bedingun-
gen „Freizeit“ angeordnet. Da 
bestimmt also der Dienstherr, 
dass man nach einem in der 
Regel sehr langen Einsatz zwar 
meist in einem guten Hotel 
übernachtet. Aber neben ei-
nem liegt nicht, wie sonst in 
der Freizeit üblich, die Person, 
die man gerne neben sich lie-
gen hat, sondern im Extremfall 
ein schnarchender Kollege. Die 
Begründung aus dem Urteil, 
dass wenn keine Bereitschaft 
angeordnet ist, man seine Frei-
zeit nach Gutdünken verbrin-
gen könne und dies mit einer 
Dienstreise zu vergleichen sei, 
hinkt gewaltig! Bei unseren 
Einsätzen ist die Zeit zwischen 
den eigentlichen Einsatzzeiten 
nämlich kein Zeitraum, den 
man zu Freizeitaktivitäten nut-
zen könnte. Wenn zwischen 
Dienstende und Dienstbeginn 
oft nur weniger als acht Stun-
den liegen, dann kann man 
sich an den Fingern einer Hand 
abzählen, dass hier nicht Zeit 
zu Stadtbesichtigungen, Aus-
gleichssport oder Besuch eines 
Freizeitparks bleibt. Und selbst, 
wenn dieser Zeitraum groß ge-
nug wäre: Freizeit ist anders!

Die Darlegung der Einsatzzei-
ten aus einem mehrtägigen 
Einsatz in Hamburg, bei dem  
in fünf Einsatztagen 71 (!) Ein-
satzstunden geleistet wurden, 
zeigte den beiden Abgeordne-
ten, dass der Begriff „Freizeit“ 
hier vollkommen unange-
bracht ist. Es zeigte aber auch, 
dass diese Bedingungen offen-
sichtlich (von wem auch im-
mer???) vollkommen falsch 
dargestellt oder interpretiert 
worden waren. Denn die bei-
den Abgeordneten sagten, bei 
ihnen sei das so rübergekom-
men, dass die Einsatzkräfte,  
die anlässlich des G-20-Treffens 
der Finanzminister jüngst in 
Baden-Baden in Hotels im Eu-
ropapark Rust untergebracht 
worden waren, ihre „Freizeit“ 
ausgiebig hätten nutzen kön-
nen. Die Darlegung der Zeiten 
und Umstände belehrten sie 
eines Besseren. 

Im weiteren Verlauf des Be-
suchs wurde auf Wunsch der 
Abgeordneten, die auf dem 
gleichen Gelände befindliche 
Polizeischule besucht. Im Zuge 
der Evaluierung der Polizeire-
form durch die Landesregie-
rung wurde einmal mehr sei-
tens der Abgeordneten die 
Notwendigkeit und der Erhalt 
dieser Einrichtung in Nordba-
den mit den Ballungsräumen 
Mannheim, Heidelberg und 
Karlsruhe unterstrichen. Über 
dieses Thema wird in der 
nächsten Ausgabe ausführlich 
berichtet. 

 < Anmerkung zur 
 Verfahrensweise bei 
 mehrtägigen Einsätzen: 

Die DPolG wird sich mit der 
derzeitigen Regelung keines-
falls anfreunden und weiter 

 < Ingo Tecquert, MdL Uli Hockenberger, André Schmitteckert, Rolf Schlind-
wein, MdL Karl Klein (von links)
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dagegen ankämpfen, dass bei 
mehrtägigen Einsätzen  regel-
mäßig von „Freizeit“ gespro-

chen wird. Im Bezirksverband 
Einsatz hofft man immer noch 
auf eine einvernehmliche Lö-

sung „auf dem Verhandlungs-
weg“. Sollten die Verhand-
lungspartner aber auf ihrer 

Auslegung dieses BVerwG-Ur-
teils beharren, müsse notfalls 
auch der langwierigere Klage-
weg beschritten werden, um 
feststellen zu lassen, ob man 
unter den gegebenen Umstän-
den von „Freizeit“ reden kann, 
so Ingo Tecquert, der Vorsit-
zende des Bezirksverbandes 
Einsatz, dessen Mitglieder in 
erster Linie betroffen sind. 

In vielen anderen Bun - 
des ländern geht man mit  
diesem Thema entspannter 
um und gewährt von vor-
neherein den Kräften ge-
schlossener Einheiten eine 
1:1-Vergütung, wenn sie zu 
mehrtägigen Einsätzen her-
angezogen werden. Eine sol-
che Verfahrensweise zeugt 
auch von der entsprechenden 
Anerkennung dessen, was die 
Einsatzkräfte immer wieder 
und immer regelmäßiger an 
Belastung auf sich nehmen 
müssen.   

 < Eindrucksvolle Präsentation eines „Polenböllers“ durch Dipl.-Ing. Marcus Dinger (rechts) im Beisein von Ltd. PD 
Volker Erlewein (Mitte), PD Peter Kremer (links), MdL Uli Hockenberger (Zweiter von links) und MdL Karl Klein  
(Zweiter von rechts)

Kusterer und Auras erneut in das Kuratorium der 
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg berufen
Für die Amtszeit vom 17. Mai 
2017 bis zum 16. Mai 2021 
(längstens jedoch für die Dau-
er ihres Hauptamtes) wurde 
der DPolG-Landesvorsitzende 
Ralf Kusterer zum Mitglied 
und Oliver Auras zum stellver-
tretenden Mitglied in das Ku-
ratorium der Hochschule für 
Polizei Baden-Württemberg 
berufen. Die Berufungen 
durch das Innenministerium 
erfolgten auf der Basis der 
 Errichtungsverordnung der 
Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg.

Das Kuratorium der Hochschule 
für Polizei Baden-Württemberg 
setzt sich aus Vertretern des 
Innenministeriums, des Wissen-
schaftsministeriums, der Poli-
zeiführung des Landes, der 

Stadt Villingen-Schwenningen, 
der Gewerkschaften und Be-
rufsverbände sowie der Leitung 
der Hochschule für Polizei Ba-
den-Württemberg zusammen. 
Das Kuratorium hat die Aufga-
be, die Hochschule in ihrer Ar-
beit zu unterstützen und die 
Zusammenarbeit der Hoch-
schule mit der Praxis zu för-
dern. Das Kuratorium ist zu 
grundsätzlichen Angelegenhei-
ten der Hochschule zu hören. 
Die Mitglieder des Kuratoriums 
tagen jährlich einmal an der 
Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg.

Mit der Berufung werden bei-
de DPolG-Vertreter weiterhin 
mit zu einer zukunftsorientier-
ten Entwicklung der HfPol bei-
tragen, die insbesondere auch 

die Freiheit der Lehre und eine 
wissenschaftliche Unabhängig-
keit gewährleistet. Nachdem 
gerade die Zukunftsfähigkeit 
durch steigende Studentenzah-
len und eine völlig unzurei-

chende personelle und materi-
elle Ausstattung, aber auch 
defizitäre liegenschaftliche 
Rahmenbedingungen gefähr-
det sind, wird dies keine 
leichte Aufgabe sein. 

 < Ralf Kusterer
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Landestarifkommission tagte am 7. Juni 2017  
in Stuttgart
Zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl im November 2016 traf sich die Landestarifkommission am  
7. Juni 2017 in der Geschäftsstelle der DPolG in Stuttgart.

Nach einer kurzen Begrüßung 
widmeten sich die Teilnehmer/ 
-innen aus allen Bezirksverbän-
den der DPolG Baden-Würt-
temberg der Abarbeitung einer 
umfangreichen Tagesordnung. 

Beginnend bei den Branchenta-
gen im November 2016, star-
tete Wolfgang Kleebaur mit 
 einem Rückblick auf die letzte 
Tarifrunde. Mit beachtlicher 
technischer Aufbereitung wur-
de die Mittagspausenaktion in 
Freiburg sowie der am 7. Febru-
ar 2017 stattgefundene Streik-
tag in Stuttgart präsentiert. 

Zugleich war dies zunächst der 
Höhepunkt einer intensiven 
Startphase des neu gewählten 
Tarifvorstandes, die mit der 
Kundgebung auf dem Stuttgar-
ter Schlossplatz ihren Ab-
schluss fand. Der daraus fol-
gende Tarifabschluss wurde 
inhaltlich dargestellt und aus-
führlich diskutiert.

Mit großem Interesse wurde 
der Vortrag von Michael Schö-

fer verfolgt, welcher über die 
Modalitäten der Feiertagsbe-
rechnung von Tarifbeschäftig-
ten im Wechselschichtdienst 
referierte. Dank seiner intensi-
ven Mitarbeit, haben wir heute 
ein Nachschlagewerk, das eine 
korrekte und nachvollziehbare 
Zeiterfassung im Tarif ermög-
licht.  

Wer meinte, es kämen nun ru-
higere Zeiten, der wurde von 
unserem  Landesvorsitzenden 
Ralf Kusterer eines Besseren 
belehrt. Als Mitglied im Len-
kungsausschuss von EVA-Pol 
kennt er sich wie kaum ein an-
derer in der Materie aus. Er be-
richtete vom derzeitigen Stand 
der Verhandlungen. 

Ursprünglich sollten zu diesem 
Thema schon Ergebnisse vor-
liegen, aufgrund verschiedener 
Umstände gab es aber bis dato 
noch keine Entscheidungen auf 
politischer Ebene. Änderungen 
an den Präsidiumszuschnitten 
mit einhergehenden Personal-
verschiebungen in Verbindung 

mit einem IBV-Verfahren sind 
aber zu erwarten. 

Auch dieses Mal wird es Auf-
gabe der DPolG sein, darauf 
zu achten, dass diese Reform 
sozialverträglich umgesetzt 
wird und seitens des Haupt-
personalrats eine entspre-
chende Dienstvereinbarung 
mit dem Ministerium be-
schlossen wird.

Am Nachmittag referierte der 
Landestarifbeauftragte Ed-
mund Schuler über die wich-
tigsten Kriterien und finanziel-
len Auswirkungen bei der 

Inanspruchnahme eines Frei-
stellungsjahres. 

Aktuelle Rechtsprechung so-
wie gewerkschaftspolitische 
Themen galt es zu erläutern 
und zu diskutieren, bevor die 
Sitzung nach geballter The-
mendarstellung vorüber war. 

Vielen Dank an alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, an 
die Mitarbeiter der Landesge-
schäftsstelle und Heike Straus-
berger, welche zu einer gelun-
genen Tagung in angenehmer 
Atmosphäre beigetragen 
 haben. 

Klausurtagung des Kreisverbandes Heidelberg im 
hessischen Grasellenbach
Traditionelle Klausurtagung zur Stärkung des Kreisverbandes fortgesetzt –  
gut aufgestellt für die nächsten Herausforderungen

Tradition und die Fortführung 
von Bewährtem war eine Über-
legung der Kreisverantwortli-
chen um die Vorsitzende Chris-
tiane Eiermann, als man nach 
einer geeigneten Klausurstätte 
suchte. Im nahe gelegenen 
Odenwald, kurz hinter der Lan-
desgrenze, hatte man mit dem 
Hotel Siegfriedbrunnen in Gra-

sellenbach einen geeigneten 
Ort gefunden, in dem man 
vom 22. bis 24. Mai 2017 in 
Klausur gehen wollte und 
konnte. Abgeschieden und in 
einem Umfeld, in dem man die 
Gedanken und Ideen sammeln 
und aufbereiten konnte, trafen 
sich die Aktiven des Kreisver-
bandes, um sich für die aktuel-

len Herausforderungen in der 
Zukunft zu rüsten. Dass man 
dabei Wert auf eine gründliche 
Analyse legte, zeigt die Tiefe, 
mit der man sich mit den ein-
zelnen Themenfeldern ausein-
andersetzte. 

Basisarbeit und Mitgliederbe-
treuung sind die tragenden Ele-

mente vor Ort. Insofern stan-
den die DPolG-Leistungen und 
die Frage, wie man eine opti-
male Betreuung vor Ort bieten 
kann, mit auf der Tagesord-
nung. Organisation, Mitglie-
derverwaltung, Mandatsträ-
ger, Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Gliederungen 
innerhalb der DPolG, Koopera-
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tionen sowie eine Standort-
bestimmung bei berufspoliti-
schen Themen waren ebenfalls 
Teil der Klausurtagung.

Der Landesvorsitzende Ralf 
Kusterer und die Justiziarin 
und Geschäftsführerin Sarah 
Leinert nahmen sich gerne die 

Zeit für die Tagung. In einem 
mehr als einstündigen Vortrag 
zum DPolG-Rechtsschutz 
konnte Sarah Leinert tiefe Ein-
blicke in den Rechtsschutz und 
die damit verbundenen Her-
ausforderungen geben. Ist 
doch der Rechtsschutz auch 
eine ganz zentrale Leistung der 

DPolG, die entscheidend für 
die Mitgliederzufriedenheit ist.

Ralf Kusterer widmete sich  
der berufs- und verbandspoliti-
schen Analyse und konnte sehr 
schnell feststellen, dass in den 
zentralen Fragen und Bewer-
tungen eine große Übereinstim-
mung mit den Aktiven im KV 
Heidelberg besteht. Ein wichti-
ges Thema war dabei auch die 
Polizeireform. Hier machten die 
Teilnehmer/-innen deutlich, dass 
man uneingeschränkt für eine 
Trennung des PP Mannheim mit 
einem eigenständigen Polizei-
präsidium Heidelberg stehe. In 
diesem Zusammenhang sieht 
man durchaus auch eine ge-
meinsame Zukunft mit dem Be-
reich der ehemaligen Polizeidi-

rektion Mosbach, die ebenfalls 
zum Regierungsbezirk Karlsruhe 
gehört. Argumente für eine 
Trennung konnten mit einer 
Vielzahl von Beispielen und har-
ten Fakten belegt werden. Dabei 
sind sich die Kreisverbände in-
nerhalb des Bezirksverbandes 
Kurpfalz offensichtlich einig.  
Der Kreisverband unterstützt 
hier auch die politischen Ak-
teure auf allen Ebenen, die sich 
gemeinsam für eine Trennung 
einsetzen. Der Landesverband 
wurde dazu aufgefordert, sich 
weiterhin für eine solche Tren-
nung einzusetzen und insbe-
sondere die „guten“ Argumente 
zu transportieren. Insgesamt 
eine tolle Veranstaltung, die 
dem  Titel „Klausurtagung“ 
 gerecht wurde. 
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Jahreshauptversammlungen der  
Stuttgarter Ortsverbände
Am 16. Mai 2017 fanden die Jah-
reshauptversammlungen der 
Stuttgarter DPolG-Ortsverbän-
de im Polizeipräsidium Stuttgart 
statt. Zu Beginn trafen sich die 
Teilnehmer/-innen zu einem ge-
meinsamen Mittagessen. Kanti-
nier Peter Hübler sorgte mit 
Schnitzel, Spätzle und Kartoffel-
salat für eine gute Grundlage für 
die spätere Versammlung.

Auf der Tagesordnung standen 
neben den Neuwahlen die übli-
chen Regularien (Geschäfts-, 
Kassen- und Kassenprüfberichte, 
Entlastung), die auch in Stutt-
gart völlig unproblematisch in 
den getrennten Versammlungen 
abgearbeitet wurden. Gleiches 

galt für die Wahlen, die jeweils 
mit einstimmigem Votum ihr 
Vertrauen für die Neu- oder Wie-
dergewählten dokumentierten.

Zuvor hatten alle Ortsverbän-
de einen gemeinsamen öffent-
lichen Teil durchgeführt, bei 
dem Ltd. PD Weber von der Di-
rektion Polizeireviere ein Gruß-
wort an die Teilnehmer richte-
te. Dabei stellte er zugleich 
Fragen an den anwesenden 
Landesvorsitzenden Ralf Kus-
terer, die dieser in seinem an-
schließenden Bericht aus der 
Landes- und Bundesebene der 
DPolG ebenso  beantwortete 
wie zahlreiche Fragen aus dem 
Plenum. Die anschließende 

rege Diskussion sorgte für eine 
lebendige Veranstaltung. 

Still wurde es, als man mit ei-
ner Gedenkminute den ver-
storbenen Kolleginnen und 
Kollegen, unter denen leider 
auch der ehemalige Vorsitzen-
de Volker Herrmann in diesem 
Jahr war, gedachte.

Die Bezirksvorsitzende Anja 
Prottengeier spannte bei ihrem 
Bericht einen weiten Bogen 
über die zurückliegende Amts-
zeit. Dabei sparte sie trotz lau-
nisch und lyrisch gespickten 
Heiterkeiten nicht mit sachli-
cher Kritik und ernster Analyse. 
Zufrieden durfte sie auf eine 

Vielzahl von Veranstaltungen 
verweisen, die deutlich mach-
ten, dass die Stuttgarter Orts-
verbände in allererster Linie 
Gemeinsamkeiten pflegten 
und sich arbeitsteilig dem 
Wohl der DPolG-Mitglieder 
widmeten. So zum Beispiel der 
Lauf in den Frühling, die Be-
gleitung des Silvestereinsatzes, 
die jährliche Fortbildungsver-
anstaltung „Der Weg zum ge-
hobenen Dienst“, das seit 19 
Jahren wiederkehrende Bow-
lingturnier, die Durchführung 
unzähliger Blaulichtmittag-
essen und Eisaktionen an be-
sonders warmen Tagen, die 
 Begleitung des Umzuges des 
Polizeireviers Theodor-Heuss-
Straße (Stuttgart-Innenstadt) 
und viele andere Aktionen.

 < Anja Prottengeier
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)

 < Mitglieder der Landestarifkommission mit Ralf Kusterer (rechts)

 < Die „Aktiven“ des Kreisverbandes Heidelberg mit Sarah Leinert  
(Zweite von links) und Ralf Kusterer (Zweiter von rechts)
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Internationaler Polizeifünfkampf  
in Filzbach/Schweiz
Traditionell fand am 22./23. 
Mai 2017 der Internationale 
Polizeifünfkampf in Filzbach/
Schweiz statt. Wie schon in 
den letzten Jahren, konnte eine 
schlagkräftige Mannschaft aus 
Baden-Württemberg gestellt 
werden. Neben den Betreuern 
Steffen Laube und Patrick Spin-
ner konnten fünf Frauen und 
drei Männer an den Start gehen.

In der ersten Disziplin, 25 Meter 
Duellschießen, konnten jeweils 
Jacqueline Heim (173 Ringe), 
Miriam Spinner (152 Ringe) und 
Annalena Gapp (158 Ringe) mit 
persönlichen Bestleistungen 
glänzen. Auf der 200-Meter-
Schwimmstrecke zeigte Sarah 
Binninger ihr Können und war 

mit einer Zeit von 2:52 Minuten 
die schnellste Schwimmerin im 
gesamten Feld. Bei den Männern 
konnte Henrik Zipfel mit 4:37 
Minuten über 300 Meter seine 
persönliche Bestzeit verbessern.

Am zweiten Tag war Jacqueline 
Heim mit 12,28 Metern im Ku-
gelstoßen die stärkste Frau im 
Feld. Auch Miriam Spinner war 
mit einer Weite von 10,40 Me-
tern ganz vorne dabei. Das glei-
che Bild zeigte sich im Weit-
sprung. Hier waren Jacqueline 
Heim (5,21 Meter) und Miriam 
Spinner (5,16 Meter) mit ihren 
Weiten die stärksten. 

Auf dem abschließenden 
2 000-Meter-Geländelauf zeigte 

Annalena Gapp ihren Kampf-
geist und war mit 7:51 Minuten 
die zweitschnellste Frau im Feld.

In der Endabrechnung musste 
sich Jacqueline Heim nur der 
Schweizerin Linda Mettler ge-
schlagen geben und erreichte 
den zweiten Platz, gefolgt von 

Miriam Spinner auf Rang drei. 
In der Mannschaftswertung 
erreichte das Frauenteam 
(Heim, Spinner, Gapp) einen 
sensa tionellen ersten Platz. 
Das Männerteam (Wieber, 
Zander, Zipfel) erreichte in der 
Mannschaftswertung den 
 vierten Platz.  

 < Steffen Laube, Sarah Binninger, Maik Wieber, Jacqueline Heim, Maximili-
an Zander, Annalena Gapp, Henrik Zipfel, Patrick Spinner (stehend von 
links); Miriam Spinner, Tabea Scheit (knieend von links)
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Ein besonderes Highlight war 
sicher die Präsentation eines 
eigenen Logos, das die Verbun-
denheit zur Stadt Stuttgart 
ausdrücken soll, natürlich mit 
traditionellem Stuttgarter 
Pferdle.

Zum Abschluss der Mitglieder-
versammlung konnten einige 

Mitglieder für ihre Treue von 
25- beziehungsweise 40-jähri-
ger Zugehörigkeit zu einer de-
mokratischen Gewerkschaft 
ausgezeichnet werden. Ein for-
meller Akt, der immer wieder 
zeigt, welch starke Verbunden-
heit die Kolleginnen und Kolle-
gen ihrer DPolG entgegenbrin-
gen.   

 < Ortsverband Stab/Kriminalpolizei  
Angehörige der Kriminalpolizei und Mitglieder der Verwaltung und den 
Stabsorganisationen

 < Ortsverband Stuttgart 1  
(Polizeireviere Theodor-Heuss-Straße, Wolframstraße, Gutenbergstraße, 
Balinger Straße, die VPDir, das Innenministerium, die Kolleginnen und 
Kollegen des Amtes für öffentliche Ordnung und die Pensionäre)

 < Ortsverband Stuttgart 2 
(Polizeireviere Ostendstraße, Martin-Luther-Straße, Ludwigsburger Stra-
ße, Kärntner Straße Objektschutz, Polizeigewahrsam, Polizeihundeführer 
und die Einsatzhundertschaft) 
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26. DPolG-Fußballturnier 
und Hock in Lahr
Zum 26. Mal fand am 1. Juni 
2017 das Kleinfeldfußballtur-
nier der DPolG statt. 16 Teams 
aus der Polizeischule in vier 
Gruppen trafen in der Vor-
runde aufeinander. 

Das Turnier wurde sportlich fair 
ausgetragen und hervorragend 
durch Manfred Schäfer geleitet, 
der vor 26 Jahren auch die Idee 
für dieses Turnier und seitdem 
die Turnierleitung inne hatte. 
Unterstützt wurde er durch die 
Schiedsrichter, welche von  den 
Klassen gestellt wurden.

Die jeweils zwei Bestplatzier-
ten der Gruppen spielten in 
Entscheidungsspielen des Vier-
tel- und Halbfinales die Platzie-
rungen aus. Das Finale war 
eine klare Sache der Abschluss-
klasse 15 H 2, die überlegen 
spielte und in eindrucksvoller 
Manier mit 4:0 gegen die neue 
Klasse 17 F 1 gewann und so-

mit verdienter Turniersieger 
wurde. Den 3. Platz errang die 
Mannschaft der Klasse LR 17 
F 2, knapp gefolgt von der Klas-
se LR 15 F 3. Die weiteren Plat-
zierungen: 5. LR 16 H 2, 6. die 
Klasse aus Bruchsal BR 15 F 1, 
7. LR 17 F 3, 8. LR 16 H 1. 

Manfred Schäfer, Manfred 
Wernert und Jürgen Weber 
überreichten bei der Siegereh-
rung die Urkunden und Preise. 
Im Anschluss und natürlich 
auch schon während des Tur-
niers konnte man in stim-
mungsvoller Runde beim 
DPolG-Fest die sportlichen 
Highlights Revue passieren 
 lassen. Tatkräftig unterstützt 
wurde das Organisationsteam 
durch die Klasse LR 16 H 2 und 
einigen Fachlehrern. Allen Mit-
wirkenden gebührt ein großer 
Dank, denn ohne Helfer könnte 
solch eine Großveranstaltung 
nicht gestemmt werden.  

DPolG trauert um  
Peter Pokorny, Ehrenmitglied 
des Landesvorstandes

Am 2. Juni 2017 ist unser 
Ehrenmitglied des Landes-
verbandes und langjähriger 
Ortsverbandsvorsitzender, 
Bezirksvorsitzender Nord-
württemberg sowie Mit-
glied des Landesvorstan-
des,  Peter Pokorny, 
verstorben. 

Über Jahrzehnte hatte sich 
Peter Pokorny in der Deut-
schen Polizeigewerkschaft 
engagiert und für die Poli-
zei und deren Beschäftigte 
eingesetzt. Dabei lag ihm 
besonders seine Verkehrs- 
und Autobahnpolizei am 
Herzen, deren Interessen er 
in verschiedenen Gremien 
über Jahrzehnte vertrat. 

Bereits am 1. Oktober 1964 
trat er in die Gewerkschaft 
ein, der er über 52 Jahre an-
gehörte und der er auch 
nach dem Eintritt in den 
Ruhestand im Jahr 2005 
treu verbunden blieb. Er en-
gagierte sich auf verschie-
denen gewerkschaftspoliti-
schen Ebenen. In der Zeit 
vom 1991 bis 1999 führte 
er den Bezirksverband 
Nordwürttemberg, dem in 
dieser Zeit 17 Kreis- und 

Ortsverbände angehörten. 
Er legte in seiner Amtszeit 
den Grundstock für eine er-
folgreiche Entwicklung die-
ses Bezirksverbandes. In 
Anerkennung seiner Ver-
dienste und seines ehren-
amtlichen Engagements 
innerhalb der DPolG, wurde 
er auf dem Landesdelegier-
tentag 1999 in Ulm ein-
stimmig von den Delegier-
ten zum Ehrenmitglied des 
Landesverbandes ernannt.

Beruflich war Peter Pokorny 
von 1992 bis 2005 Leiter 
des Autobahnpolizeireviers 
Stuttgart. Als er Ende Juni 
2005 in den Ruhestand ver-
abschiedet wurde, konnte 
er auf über 41 Jahre Polizei-
dienst zurückblicken. In sei-
ner Amtszeit engagierte 
sich Peter Pokorny auch in-
nerhalb der Personalvertre-
tungen. Zuletzt als Mitglied 
im Bezirkspersonalrat der 
Polizei, beim Regierungs-
präsidium Stuttgart. Dabei 
lag sein besonderes Augen-
merk auf gerechten Vertei-
lungsprozessen und einem 
fairen Umgang der Mittel-
behörde mit den nachge-
ordneten Dienststellen. 

Wir verlieren einen wert-
vollen Menschen, einen Ka-
meraden und Freund, der 
dem DPolG-Landesverband 
enorm viel Zeit und Enga-
gement schenkte und mit 
seiner freundlichen und zu-
vorkommenden Art sich ei-
ner großen Beliebtheit er-
freuen durfte. Seiner 
Familie gehört unser tief 
empfundenes Mitgefühl. 
Wir werden Peter Pokorny 
ein ehrendes Gedenken be-
wahren.
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Geschäftsführender Landesfrauenvorstand  
tagt in Stuttgart

Im Mai 2017 traf sich der ge-
schäftsführende Landesfrau-
envorstand in Stuttgart. Eine 
Vielzahl an fachlichen Themen 
mit Bezug auf die DPolG-Lan-
desfrauenarbeit standen auf 
der Tagesordnung und wurden 
beraten. Darunter aktuelle Ge-
setzgebungsverfahren und 
Verordnungen auf Bundes- und 
Länderebene, die der uneinge-
schränkten Aufmerksamkeit 
bedürfen. Ebenso natürlich der 
Prozessaudit Beruf und Familie, 
der in den vergangenen Mona-
ten, beginnend mit dem Start 
des Auditierungsverfahrens 
innerhalb der Polizei Baden-
Württemberg, einen neuen 
Raum einnimmt. Dabei schei-
nen viele vergessen zu haben, 
dass in der ersten Phase ledig-
lich eine Bestandsaufnahme 
erfolgte. Dass es dafür schon 

ein Zertifikat gegeben hat, 
mag verwundern. Üblicherwei-
se erhält man bei Zertifizierun-
gen und Ähnlichem erst nach 
erfolgreicher Abnahme und 
Überprüfung ein Zertifikat. 
Schon deshalb kann man auf 
die weiteren Ergebnisse ge-
spannt sein.

Die Chancengleichheit ist ne-
ben der Frage der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ein 
Thema, das die DPolG-Landes-
frauenvertretung seit Jahren 
begleitet. Marion Rothmund, 
Landesfrauenbeauftragte der 
DPolG, machte dabei deutlich, 
dass sich gegenüber der Ver-
gangenheit an den grundsätzli-
chen Forderungen nichts geän-
dert hat. „Leistung muss sich 
lohnen, das gilt auch für Frau-
en. Allerdings gleichrangig und 

nicht eben vorrangig. Wer sich 
für Gleichbehandlung einsetzt, 
der sollte nicht mit Ungleich-
behandlungen beginnen.“ Da-
bei ist sich der geschäftsfüh-
rende Landesfrauenvorstand 
einig, dass der Begriff „Chan-
cen“ längst nicht nur bei einer 
geschlechterspezifischen Be-
trachtung endet. So scheint 
nach wie vor der teilzeitbe-
schäftigte Mann ebenso wie 
seine weibliche Kollegin darun-
ter zu leiden, dass es teilweise 
erhebliche Beurteilungsdefizite 
gibt. Die DPolG-Landesfrauen-
vertretung will zukünftig ver-
mehrt darauf achten, dass die 
Chancenverteilung und Pers-
pektiven insgesamt gewahrt 
bleiben. Dazu gehört im Be-
reich der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie – richtig müss-
te es eigentlich heißen „Familie 

und Beruf“–, sicher auch das 
aktuelle Projekt Auditierungs-
verfahren. 

Großes Lob fanden die DPolG-
Frauen für die Zusammenar-
beit mit dem geschäftsführen-
den Landesvorstand, allen 
anderen Gremien in der DPolG 
und der Landesgeschäftsstelle. 
Die Landesfrauenvertretung 
fühlt sich dort gut aufgehoben, 
beraten und unterstützt. Viel-
mehr kann Marion Rothmund, 
die seit Jahren Mitglied im Lan-
desvorstand ist, ihre Erfahrun-
gen auch seit der Neugliede-
rung der Organe direkt in die 
Aufgabenwahrnehmung des 
geschäftsführenden Landes-
vorstandes einbringen. Die 
DPolG-Frauen nutzten ihre 
 Tagung auch dazu, um ins 
 Gespräch mit der Justiziarin 
und Geschäftsführerin Sarah 
Leinert zu kommen. Sie konnte 
über die Entwicklung in Rechts- 
schutzfragen – auch aus der 
Sicht der betroffenen Kollegin-
nen – berichten. Die Respektlo-
sigkeit macht auch hier keine 
Unterschiede zwischen weibli-
chen und männlichen Polizei-
vollzugsbeamten. Aber auch 
bei der Durchsetzung der per-
sönlichen Interessen der weib-
lichen DPolG-Mitglieder ge-
genüber der Dienststelle 
müssen vermehrt Rechtsan-
wälte unterstützen. Dass dies 
in den meisten Fällen erfolg-
reich ist, müsste zumindest 
mittelfristig auch einen Aha-
Effekt bei den Dienststellen 
hervorrufen. 

 

Wir trauern um

Peter Mangel,  
Esslingen

Peter Pokorny,  
Böblingen/Leonberg

Helmut Jorke,  
Karlsruhe

 < Patrizia Riemel, Sandra Knödler, Marion Rothmund, Manuela Nothelfer-John und Sarah Leinert (von links)
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